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Auszug aus der SWKI-Richtlinie BT102-01

4.3.4 Luftbefeuchter ohne Umlaufwasser
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Anforderungen an das Speisewasser:

Bez. Bezeichnung Einheit Soll Soll Soll Soll Soll Soll

LF Leitfähigkeit μS/cm < 20 < 20 < 20a) 100…1‘000 0…1‘000 < 20b)

AMK Aerobe meso-
phile Keime

KBE/ml < 300 < 300 < 300 - - -

LEG Legionellen KBE/l < 100 < 100 < 100 - - -

Bez. Bezeichnung Einheit Ist Ist Ist Ist Ist Ist

LF Leitfähigkeit μS/cm       

AMK Aerobe meso-
phile Keime

KBE/ml

LEG Legionellen KBE/l

Periodische Kontrollen 14-tägl. jährlich 14-tägl. jährlich jährlich jährlich

Die Anforderungen der Komponentenhersteller sind zu berücksichtigen.
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Erläuterungen:
a) Für übrige Anwendungen, wie z. B. Schreinereien, können auch höhere Werte zugelassen werden.

b) Bei höheren Werten steigt der Reinigungsaufwand.

Siehe auch SWKI-Richtlinie VA301-01 und SWKI-Richtlinie VA104-01
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